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Einleitung

I. Zeitgeschichtlicher Hintergrund

Kaum ein anderes Rechtsgebiet ist so emotionsgeladen wie das Asylrecht. 
Ein Staat nimmt freiwillig, d. h. ohne äußerliche Zwänge, wie beispielsweise 
völkervertragliche Verpflichtungen, einen fremden Staatsangehörigen oder 
Staatenlosen auf und gewährt ihm fortan Schutz und Versorgung. Gerade in 
Zeiten verstärkter weltweiter Fluchtbewegungen wird das Asylrechtssystem 
vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und verschärft unter die 
Lupe genommen. So war es in der Bundesrepublik in den 80er und 90er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts1 und so ist es jetzt, spätestens seit dem Jahr 
2015. Die Zahl der in der Bundesrepublik gestellten Asylanträge stieg Ende 
der 80er und Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal sprunghaft an, bis sie im 
Jahre 1992 ihren Höhepunkt mit 438.191 erreichte.2 Infolgedessen3 wurde 
1993 eine umfassende Asylrechtsreform verabschiedet, die über Änderungen 
im einfachen Recht hinausging.4 Aus Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG wurde Art. 16a 
GG. Seitdem gehört das Asylrecht zu einem der wenigen Grundrechte, deren 
Text seit Inkrafttreten des Grundgesetzes angetastet wurde. Insbesondere die 
Einfügung der Absätze 2 bis 4 in Art. 16a GG, welche die sichere Dritt- und 
Herkunftsstaatenregelung enthalten, bewirkte eine starke Reduktion dessen 
praktischen Anwendungsbereichs und Gewährleistungsgehalts.5 Namentlich 

1  Zum wissenschaftlichen Diskurs vor der Asylrechtsreform s. Randelzhofer, 
Art. 16a, in: Maunz/Dürig, GG, 59. Aufl. Juli 2010, Rn. 6 ff.

2  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen zu Asyl (03/2019), 
S. 5.

3  Zum Wunsch der Öffentlichkeit nach einer Einschränkung des Asylrechts und zur 
Entwicklung des Asylrechts in der Bundesrepublik allgemein Tiedemann, ZAR 2009, 
161, insbesondere S. 166 f.; zum Hintergrund der Asylrechtsreform im Jahre 1993 Zim-
mermann/Tams, Art. 16a, in: Berliner Kommentar, 2018 (Stand: 19. EL 2007), Rn. 5 ff.

4  Gesetz zur Änderung asylverfahrens-, ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtli-
cher Vorschriften vom 30.  Juni 1993, BGBl. I, S. 1062; Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (Artikel 16 und 18) vom 28.  Juni 1993, BGBl. I, S. 1002. Auch im 
Jahre 2015 wurde das Asylrecht in Form des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 
vom 20.  Oktober 2015, BGBl. II, S. 1722, novelliert, welches weitreichende Ände-
rungen des einfachgesetzlichen Asylrechts beinhaltete. Einen Überblick über die ein-
zelnen Änderungen gibt Kluth, ZAR 2015, 337.

5  Zu den Auswirkungen der beiden Regelungen auf das Asylrecht s. u. Teil D. II. 
sowie Teil F. II. 2. b) und Teil F. III. 2.
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die sichere Drittstaatenregelung umschließt die Bundesrepublik mittlerweile 
mit einem Gürtel sicherer Drittstaaten (sog. „cordon sanitaire“6), deren 
Durchquerung zu einem Ausschluss bzw. Untergang des grundrechtlichen 
Asylrechts führt. Es wird zum Teil  von einer Abschaffung des Asylrechts 
gesprochen.7 Das Bundesverfassungsgericht hat die Änderungen des Asyl-
kompromisses in drei Entscheidungen vom 4. Mai 1996 im Wesentlichen als 
verfassungskonform qualifiziert.8

Nach einer Phase der Entspannung über die folgenden zwei Jahrzehnte 
folgte dann die aktuelle sog. Flüchtlingskrise. Die Zahl der Asylanträge in 
der Bundesrepublik stieg im Jahre 2015 über den bis dahin bestehenden 
Höchstwert aus dem Jahre 1992 auf 476.649 an und gipfelte schließlich im 
Jahr 2016 bei 745.545.9 Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung drohte 
eine völlige Überlastung des deutschen Rechtssystems. Symptomatisch dafür 
ist etwa eine verbreitet konstatierte Überlastung der Verwaltungsgerichte.10 
Des Weiteren wird die öffentliche Diskussion von Bildern schutzsuchender 
Personen, die über das Meer auf zumeist wenig seetauglichen Schlauchboo-
ten das europäische Festland erreichen oder auf See von der Marine oder 
gemeinnützigen Organisationen aufgesammelt werden, begleitet.11 Auch die 

6  Diesen Begriff benutzend z. B. Henkel, NJW 1993, 2705, S. 2708. Seitdem wird 
die Bundesrepublik allerdings nicht mehr nur von EU-Mitgliedstaaten und gesetzlich 
als sicher bestimmten Drittstaaten, sondern ausschließlich von EU-Mitgliedstaaten 
umschlossen.

7  Franßen, DVBl. 1993, 300, S. 301, spricht von einer „Grundrechtsverhinde-
rungsvorschrift“; Michael/Morlok, Grundrechte (2017), 6. Aufl., Rn. 410, sprechen 
von einem „symbolische[n] Gehalt“; Prantl, Es gibt viel wiedergutzumachen, www.
sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-deutschland-es-gibt-viel-wieder-gut-zu-ma 
chen-1.2629505#redirectedFromLandingpage (1.9.17), letzter Zugriff am 21.05.2018, 
spricht vom Ausschalten des Grundrechts.

8  BVerfGE 94, 49; BVerfGE 94, 166; BVerfGE 94, 115. Kritisch dazu Lübbe-
Wolff, DVBl. 1996, 825.

9  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen zu Asyl (03/2019), 
S. 5.

10  Vgl. z. B. Zeit Online, Zahl der Asylklagen verfünffacht, www.zeit.de/gesell 
schaft/zeitgeschehen/2017-11/verwaltungsgerichte-asylklagen-verfuenffacht-zunahme 
(2.11.2017), letzter Zugriff am 28.02.2018, wonach sich die Zahl der Klagen in Asyl-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten im damals vergangenen Jahr verfünffacht 
habe. Verglichen wurde der Zeitraum vom 30.  Juni 2016 bis 30.  Juni 2017 mit dem 
Vorjahreszeitraum; Spiegel Online, Verwaltungsrichter warnen vor Zusammenbruch, 
www.spiegel.de/politik/deutschland/asylverfahren-verwaltungsrichter-warnen-vor-
zusammenbruch-a-1158807.html (20.7.2017), letzter Zugriff am 21.05.2018; FAZ, 
Asylverfahren bringen Verwaltungsgerichte ans Limit, www.faz.net/aktuell/politik/
inland/fluechtlinge-asylverfahren-bringen-verwaltungsgerichte-ans-limit-15150106.
html (14.8.2017), letzter Zugriff am 28.02.2018.

11  S. nur SZ.de, Marine rettet 3500 Flüchtlinge, www.sueddeutsche.de/panorama/
mittelmeer-marine-rettet-fluechtlinge-1.2509208 (7.6.15), letzter Zugriff am 21.05. 
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Fluchtrouten über Land wurden vielfach bildlich dokumentiert.12 Dies gilt 
ebenfalls für die zahlreichen Flüchtlingslager, in denen schutzsuchende Fa-
milien auf engstem Raum in Containern oder unter freiem Himmel leben.13 
Schließlich sind auch die Zahlen derjenigen, die die Reise nach Europa nicht 
überleben, Teil der öffentlichen Diskussion.14 Die Rede ist etwa vom Mittel-
meer als „Massengrab“.15

Ebenso präsent wie die Einzelschicksale der Betroffenen ist die Debatte 
um das Gemeinsame Europäische Asylsystem und namentlich die Dublin III-
Verordnung.16 Insbesondere letztere wird öffentlich gemeinhin als „geschei-
tert“ aufgefasst.17 Im Zentrum der Kritik steht dabei das System, wonach die 
Zuständigkeit für Asylanträge einseitig auf die an den süd-westlichen Außen-
grenzen der EU liegenden Mitgliedstaaten verlagert wird.18 Als symptoma-
tisch für das Scheitern des EU-Asylsystems ist insbesondere die Lage in 
Griechenland zu bezeichnen. Ab dem Jahr 2011 wurde aus Deutschland eine 
Zeit lang nicht mehr nach Griechenland abgeschoben.19 Laut EGMR stellte 

2018. Die Lage auf dem Mittelmeer war schon der Anlass für die Arbeit von Dippel, 
The Human Rights of Migrants: Maritime Interception in the Mediterranean (2015).

12  S. z. B. die Bildersammlung der Tagesschau, Der Weg der Flüchtlinge durch die 
Balkanstaaten, www.tagesschau.de/multimedia/bilder/fluechtlinge-balkanroute-111~_ 
origin-7251a904-6cca-4dd0-a7b1-916634a1dbc2.html, letzter Zugriff am 21.05.18.

13  Höhler, Container der Ohnmacht, www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017- 
02/fluechtlingskrise-fluechtlinge-griechenland-fluechtlingslager-asylpolitik/komplett 
ansicht (7.2.17), letzter Zugriff am 28.2.18.

14  Zu den Zahlen des UNHCR zur Anreise über das Mittelmeer und zu Verstorbe-
nen bzw. Vermissten s. http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, letzter Zu-
griff am 10.05.2018.

15  Becker/Gebauer, Mittelmeer wird wieder zum Massengrab, www.spiegel.de/
politik/ausland/mehr-fluechtlinge-mittelmeer-wird-wieder-zum-massengrab-a- 
1106767.html (9.8.16), letzter Zugriff am 15.05.18.

16  Dazu im Einzelnen unten Teil G. II.
17  Lübbe, Dublin ist gescheitert, https://verfassungsblog.de/dublin-ist-gescheitert-

thesen-zum-umbau-des-europaeischen-asylsystems/ (19.05.2015), letzter Zugriff am 
13.09.2018; Marx, KJ 2016, 150, S. 154.

18  Jacobsen, Der Skandal heißt Dublin, www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/euro 
paeische-union-asylpolitik-fluechtlinge-griechenland-dublin-vertraege (23.3.17), letz-
ter Zugriff am 02.03.18. Zum Dublin-System s. u. Teil G. II. 3.

19  Dazu Dörig, jM 2015, 196, S. 199; Zeit Online, Deutschland stoppt Abschie-
bungen nach Griechenland, www.zeit.de/politik/ausland/2011-01/asyl-abschiebung-
griechenland (19.01.11), letzter Zugriff am 10.05.2018. Im Dezember 2016 empfahl die  
Europäische Kommission, die Überstellungen nach Griechenland nach der Dublin III- 
Verordnung wieder aufzunehmen, Empfehlung der Kommission vom 8.12.2016 an 
die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Überstellungen nach 
Griechenland gemäß der Verordnung (EU) Nr. 604/2013, C(2016) 8525 final, S. 17 f. 
Daraufhin wurden Abschiebungen aus Deutschland nach Griechenland wieder durch-
geführt, FAZ, Wieder Rückführungen nach Griechenland geplant, www.faz.net/aktuell/ 




